
 

 

 

 

§ 12 Bewertung Erbschaftsteuergesetz 

(1) Die Bewertung richtet sich, soweit nicht in den Absätzen 2 bis 7 etwas anderes bestimmt 
ist, nach den Vorschriften des Ersten Teils des Bewertungsgesetzes (Allgemeine 
Bewertungsvorschriften) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I 
S. 230), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Dezember 2008 (BGBl. I S. 
3018), in der jeweils geltenden Fassung. 
(2) Anteile an Kapitalgesellschaften, für die ein Wert nach § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des 
Bewertungsgesetzes festzustellen ist, sind mit dem auf den Bewertungsstichtag (§ 11) 
festgestellten Wert anzusetzen. 
(3) Grundbesitz (§ 19 Abs. 1 des Bewertungsgesetzes) ist mit dem nach § 151 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 des Bewertungsgesetzes auf den Bewertungsstichtag (§ 11) festgestellten Wert 
anzusetzen. 
(4) Bodenschätze, die nicht zum Betriebsvermögen gehören, werden angesetzt, wenn für sie 
Absetzungen für Substanzverringerung bei der Einkunftsermittlung vorzunehmen sind; sie 
werden mit ihren ertragsteuerlichen Werten angesetzt. 
(5) Inländisches Betriebsvermögen, für das ein Wert nach § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des 
Bewertungsgesetzes festzustellen ist, ist mit dem auf den Bewertungsstichtag (§ 11) 
festgestellten Wert anzusetzen. 
(6) Gehört zum Erwerb ein Anteil an Wirtschaftsgütern und Schulden, für die ein Wert nach § 
151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Bewertungsgesetzes festzustellen ist, ist der darauf entfallende 
Teilbetrag des auf den Bewertungsstichtag (§ 11) festgestellten Werts anzusetzen. 
(7) Ausländischer Grundbesitz und ausländisches Betriebsvermögen werden nach § 31 des 
Bewertungsgesetzes bewertet. 

§ 176 Grundvermögen Bewertungsgesetz  

(1) Zum Grundvermögen gehören 

 
1. der Grund und Boden, die Gebäude, die sonstigen Bestandteile und das Zubehör, 
2. das Erbbaurecht, 
3. das Wohnungseigentum, Teileigentum, Wohnungserbbaurecht und Teilerbbaurecht 
    nach dem Wohnungseigentumsgesetz, soweit es sich nicht um land- und  
    forstwirtschaftliches Vermögen (§§ 158 und 159) oder um Betriebsgrundstücke (§ 99) 
    handelt. 

(2) In das Grundvermögen sind nicht einzubeziehen  

 
1. Bodenschätze, 
2. die Maschinen und sonstigen Vorrichtungen aller Art, die zu einer Betriebsanlage 
    gehören (Betriebsvorrichtungen), auch wenn sie wesentliche Bestandteile sind. 
Einzubeziehen sind jedoch die Verstärkungen von Decken und die nicht ausschließlich zu 
einer Betriebsanlage gehörenden Stützen und sonstigen Bauteile wie Mauervorlagen und 
Verstrebungen. 
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§ 179 Bewertung der unbebauten Grundstücke 

Der Wert unbebauter Grundstücke bestimmt sich regelmäßig nach ihrer Fläche und den 
Bodenrichtwerten (§ 196 des Baugesetzbuchs). Die Bodenrichtwerte sind von den 
Gutachterausschüssen nach dem Baugesetzbuch zu ermitteln und den Finanzämtern 
mitzuteilen. Bei der Wertermittlung ist stets der Bodenrichtwert anzusetzen, der vom 
Gutachterausschuss zuletzt zu ermitteln war. Lässt sich von den Gutachterausschüssen kein 
Bodenrichtwert nach § 196 des Baugesetzbuchs ermitteln, ist der Bodenwert aus den 
Werten vergleichbarer Flächen abzuleiten. 

§ 180 Begriff der bebauten Grundstücke 

(1) Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. 
Wird ein Gebäude in Bauabschnitten errichtet, ist der fertiggestellte Teil als benutzbares 
Gebäude anzusehen. 
(2) Als Grundstück im Sinne des Absatzes 1 gilt auch ein Gebäude, das auf fremdem Grund 
und Boden errichtet oder in sonstigen Fällen einem anderen als dem Eigentümer des Grund 
und Bodens zuzurechnen ist, selbst wenn es wesentlicher Bestandteil des Grund und 
Bodens geworden ist. 

§ 181 Grundstücksarten 

(1) Bei der Bewertung bebauter Grundstücke sind die folgenden Grundstücksarten zu 
unterscheiden:  
1. Ein- und Zweifamilienhäuser, 
2. Mietwohngrundstücke, 
3. Wohnungs- und Teileigentum, 
4. Geschäftsgrundstücke, 
5. gemischt genutzte Grundstücke und 
6. sonstige bebaute Grundstücke. 
 
(2) Ein- und Zweifamilienhäuser sind Wohngrundstücke, die bis zu zwei Wohnungen 
enthalten und kein Wohnungseigentum sind. Ein Grundstück gilt auch dann als Ein- oder 
Zweifamilienhaus, wenn es zu weniger als 50 Prozent, berechnet nach der Wohn- oder 
Nutzfläche, zu anderen als Wohnzwecken mitbenutzt und dadurch die Eigenart als Ein- oder 
Zweifamilienhaus nicht wesentlich beeinträchtigt wird. 
(3) Mietwohngrundstücke sind Grundstücke, die zu mehr als 80 Prozent, berechnet nach der 
Wohn- oder Nutzfläche, Wohnzwecken dienen, und nicht Ein- und Zweifamilienhäuser oder 
Wohnungseigentum sind. 
(4) Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer Wohnung in Verbindung mit dem 
Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört. 
(5) Teileigentum ist das Sondereigentum an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen 
eines Gebäudes in Verbindung mit dem Miteigentum an dem gemeinschaftlichen Eigentum, 
zu dem es gehört. 
(6) Geschäftsgrundstücke sind Grundstücke, die zu mehr als 80 Prozent, berechnet nach der 
Wohn- und Nutzfläche, eigenen oder fremden betrieblichen oder öffentlichen Zwecken 
dienen und nicht Teileigentum sind. 
(7) Gemischt genutzte Grundstücke sind Grundstücke, die teils Wohnzwecken, teils eigenen 
oder fremden betrieblichen oder öffentlichen Zwecken dienen und nicht Ein- und 
Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke, Wohnungseigentum, Teileigentum oder 
Geschäftsgrundstücke sind. 
(8) Sonstige bebaute Grundstücke sind solche Grundstücke, die nicht unter die Absätze 2 bis 
7 fallen. 
(9) Eine Wohnung ist die Zusammenfassung einer Mehrheit von Räumen, die in ihrer 
Gesamtheit so beschaffen sein müssen, dass die Führung eines selbständigen Haushalts 



 

 

möglich ist. Die Zusammenfassung einer Mehrheit von Räumen muss eine von anderen 
Wohnungen oder Räumen, insbesondere Wohnräumen, baulich getrennte, in sich 
abgeschlossene Wohneinheit bilden und einen selbständigen Zugang haben. Außerdem ist 
erforderlich, dass die für die Führung eines selbständigen Haushalts notwendigen 
Nebenräume (Küche, Bad oder Dusche, Toilette) vorhanden sind. Die Wohnfläche muss 
mindestens 23 Quadratmeter (m²) betragen. 

§ 182 Bewertung der bebauten Grundstücke 

(1) Der Wert der bebauten Grundstücke ist nach dem Vergleichswertverfahren (Absatz 2 und 
§ 183), dem Ertragswertverfahren (Absatz 3 und §§ 184 bis 188) oder dem 
Sachwertverfahren (Absatz 4 und §§ 189 bis 191) zu ermitteln. 

(2) Im Vergleichswertverfahren sind grundsätzlich zu bewerten  
1. Wohnungseigentum, 
2. Teileigentum, 
3. Ein- und Zweifamilienhäuser. 

(3) Im Ertragswertverfahren sind zu bewerten  
1. Mietwohngrundstücke, 
2. Geschäftsgrundstücke und gemischt genutzte Grundstücke, für die sich auf dem  
    örtlichen Grundstücksmarkt eine übliche Miete ermitteln lässt. 

(4) Im Sachwertverfahren sind zu bewerten  
1. Grundstücke im Sinne des Absatzes 2, wenn kein Vergleichswert vorliegt, 
2. Geschäftsgrundstücke und gemischt genutzte Grundstücke mit Ausnahme der in  
    Absatz 3 Nr. 2 genannten Grundstücke, 
3. sonstige bebaute Grundstücke. 

§ 183 Bewertung im Vergleichswertverfahren 

(1) Bei Anwendung des Vergleichswertverfahrens sind Kaufpreise von Grundstücken 
heranzuziehen, die hinsichtlich der ihren Wert beeinflussenden Merkmale mit dem zu 
bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmen (Vergleichsgrundstücke). Grundlage 
sind vorrangig die von den Gutachterausschüssen im Sinne der §§ 192 ff. des 
Baugesetzbuchs mitgeteilten Vergleichspreise. 
(2) Anstelle von Preisen für Vergleichsgrundstücke können von den Gutachterausschüssen 
für geeignete Bezugseinheiten, insbesondere Flächeneinheiten des Gebäudes, ermittelte 
und mitgeteilte Vergleichsfaktoren herangezogen werden. Bei Verwendung von 
Vergleichsfaktoren, die sich nur auf das Gebäude beziehen, ist der Bodenwert nach § 179 
gesondert zu berücksichtigen. 
(3) Besonderheiten, insbesondere die den Wert beeinflussenden Belastungen 
privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Art, werden im Vergleichswertverfahren nach den 
Absätzen 1 und 2 nicht berücksichtigt. 

§ 184 Bewertung im Ertragswertverfahren 

(1) Bei Anwendung des Ertragswertverfahrens ist der Wert der Gebäude 
(Gebäudeertragswert) getrennt von dem Bodenwert auf der Grundlage des Ertrags nach § 
185 zu ermitteln. 
(2) Der Bodenwert ist der Wert des unbebauten Grundstücks nach § 179. 
(3) Der Bodenwert und der Gebäudeertragswert (§ 185) ergeben den Ertragswert des 
Grundstücks. Es ist mindestens der Bodenwert anzusetzen. Sonstige bauliche Anlagen, 
insbesondere Außenanlagen, sind regelmäßig mit dem Ertragswert des Gebäudes 
abgegolten. 



 

 

§ 185 Ermittlung des Gebäudeertragswerts 

(1) Bei der Ermittlung des Gebäudeertragswerts ist von dem Reinertrag des Grundstücks 
auszugehen. Dieser ergibt sich aus dem Rohertrag des Grundstücks (§ 186) abzüglich der 
Bewirtschaftungskosten (§ 187). 
(2) Der Reinertrag des Grundstücks ist um den Betrag zu vermindern, der sich durch eine 
angemessene Verzinsung des Bodenwerts ergibt; dies ergibt den Gebäudereinertrag. Der 
Verzinsung des Bodenwerts ist der Liegenschaftszinssatz (§ 188) zu Grunde zu legen. Ist 
das Grundstück wesentlich größer, als es einer den Gebäuden angemessenen Nutzung 
entspricht, und ist eine zusätzliche Nutzung oder Verwertung einer Teilfläche zulässig und 
möglich, ist bei der Berechnung des Verzinsungsbetrags der Bodenwert dieser Teilfläche 
nicht zu berücksichtigen. 
(3) Der Gebäudereinertrag ist mit dem sich aus der Anlage 21 ergebenden Vervielfältiger zu 
kapitalisieren. Maßgebend für den Vervielfältiger sind der Liegenschaftszinssatz und die 
Restnutzungsdauer des Gebäudes. Die Restnutzungsdauer wird grundsätzlich aus dem 
Unterschiedsbetrag zwischen der wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer, die sich aus der 
Anlage 22 ergibt, und dem Alter des Gebäudes am Bewertungsstichtag ermittelt. Sind nach 
Bezugsfertigkeit des Gebäudes Veränderungen eingetreten, die die wirtschaftliche 
Gesamtnutzungsdauer des Gebäudes verlängert oder verkürzt haben, ist von einer der 
Verlängerung oder Verkürzung entsprechenden Restnutzungsdauer auszugehen. Die 
Restnutzungsdauer eines noch nutzbaren Gebäudes beträgt regelmäßig mindestens 30 
Prozent der wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer 

§ 186 Rohertrag des Grundstücks 

(1) Rohertrag ist das Entgelt, das für die Benutzung des bebauten Grundstücks nach den am 
Bewertungsstichtag geltenden vertraglichen Vereinbarungen für den Zeitraum von zwölf 
Monaten zu zahlen ist. Umlagen, die zur Deckung der Betriebskosten gezahlt werden, sind 
nicht anzusetzen. 

(2) Für Grundstücke oder Grundstücksteile,  
1. die eigengenutzt, ungenutzt, zu vorübergehendem Gebrauch oder unentgeltlich  
    überlassen sind, 
2. die der Eigentümer dem Mieter zu einer um mehr als 20 Prozent von der üblichen Miete 
abweichenden tatsächlichen Miete überlassen hat, ist die übliche Miete anzusetzen. Die 
übliche Miete ist in Anlehnung an die Miete zu schätzen, die für Räume gleicher oder 
ähnlicher Art, Lage und Ausstattung regelmäßig gezahlt wird. Betriebskosten sind nicht 
einzubeziehen. 

§ 187 Bewirtschaftungskosten 

(1) Bewirtschaftungskosten sind die bei gewöhnlicher Bewirtschaftung nachhaltig 
entstehenden Verwaltungskosten, Betriebskosten, Instandhaltungskosten und das 
Mietausfallwagnis; durch Umlagen gedeckte Betriebskosten bleiben unberücksichtigt. 
(2) Die Bewirtschaftungskosten sind nach Erfahrungssätzen anzusetzen. Soweit von den 
Gutachterausschüssen im Sinne der §§ 192 ff. des Baugesetzbuchs keine geeigneten 
Erfahrungssätze zur Verfügung stehen, ist von den pauschalierten Bewirtschaftungskosten 
nach Anlage 23 auszugehen 
 
 
 
 
 
 



 

 

§ 188 Liegenschaftszinssatz 

(1) Der Liegenschaftszinssatz ist der Zinssatz, mit dem der Verkehrswert von Grundstücken 
im Durchschnitt marktüblich verzinst wird. 

(2) Anzuwenden sind die von den Gutachterausschüssen im Sinne der §§ 192 ff. des 
Baugesetzbuchs ermittelten örtlichen Liegenschaftszinssätze. Soweit von den 
Gutachterausschüssen keine geeigneten Liegenschaftszinssätze zur Verfügung stehen, 
gelten die folgenden Zinssätze:  
1. 5 Prozent für Mietwohngrundstücke, 
2. 5,5 Prozent für gemischt genutzte Grundstücke mit einem gewerblichen Anteil von bis 
    zu 50 Prozent, berechnet nach der Wohn- und Nutzfläche, 
3. 6 Prozent für gemischt genutzte Grundstücke mit einem gewerblichen Anteil von mehr  
    als 50 Prozent, berechnet nach der Wohn- und Nutzfläche, und 
4. 6,5 Prozent für Geschäftsgrundstücke. 

§ 189 Bewertung im Sachwertverfahren 

(1) Bei Anwendung des Sachwertverfahrens ist der Wert der Gebäude (Gebäudesachwert) 
getrennt vom Bodenwert nach § 190 zu ermitteln. Sonstige bauliche Anlagen, insbesondere 
Außenanlagen, und der Wert der sonstigen Anlagen sind regelmäßig mit dem Gebäudewert 
und dem Bodenwert abgegolten. 
(2) Der Bodenwert ist der Wert des unbebauten Grundstücks nach § 179. 
(3) Der Bodenwert und der Gebäudesachwert (§ 190) ergeben den vorläufigen Sachwert des 
Grundstücks. Dieser ist zur Anpassung an den gemeinen Wert mit einer Wertzahl nach § 
191 zu multiplizieren. 

§ 190 Ermittlung des Gebäudesachwerts 

(1) Bei der Ermittlung des Gebäudesachwerts ist von den Regelherstellungskosten des 
Gebäudes auszugehen. Regelherstellungskosten sind die gewöhnlichen Herstellungskosten 
je Flächeneinheit. Der Gebäuderegelherstellungswert ergibt sich durch Multiplikation der 
jeweiligen Regelherstellungskosten mit der Brutto-Grundfläche des Gebäudes. Die 
Regelherstellungskosten sind in der Anlage 24 enthalten. Das Bundesministerium der 
Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die 
Anlage 24 zu diesem Gesetz dadurch zu ändern, dass es die darin aufgeführten 
Regelherstellungskosten nach Maßgabe marktüblicher gewöhnlicher Herstellungskosten und 
des vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Baupreisindex aktualisiert, soweit dies zur 
Ermittlung des gemeinen Werts erforderlich ist. 
(2) Vom Gebäuderegelherstellungswert ist eine Alterswertminderung abzuziehen. Diese wird 
regelmäßig nach dem Verhältnis des Alters des Gebäudes am Bewertungsstichtag zur 
wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer nach Anlage 22 bestimmt. Sind nach Bezugsfertigkeit 
des Gebäudes Veränderungen eingetreten, die die wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer 
des Gebäudes verlängert oder verkürzt haben, ist von einem entsprechenden früheren oder 
späteren Baujahr auszugehen. Der nach Abzug der Alterswertminderung verbleibende 
Gebäudewert ist regelmäßig mit mindestens 40 Prozent des Gebäuderegelherstellungswerts 
anzusetzen 

§ 191 Wertzahlen 

(1) Als Wertzahlen im Sinne des § 189 Abs. 3 sind die Sachwertfaktoren anzuwenden, die 
von den Gutachterausschüssen im Sinne der §§ 192 ff. des Baugesetzbuchs für das 
Sachwertverfahren bei der Verkehrswertermittlung abgeleitet wurden. 
(2) Soweit von den Gutachterausschüssen keine geeigneten Sachwertfaktoren zur 
Verfügung stehen, sind die in der Anlage 25 bestimmten Wertzahlen zu verwenden. 


